
Förderchancen 2023

für Unternehmen

Gemeinsamer Arbeitgeberservice von



Erprobung der 
fachlichen und 
persönlichen 

Eignung vor einer 
Einstellung

(MAG)

Probebeschäftigung 
für behinderte 

Menschen
(zzgl. Arbeitsplatz-

gestaltung über 
Integrationsamt)

Eingliederungs- 
zuschuss (EGZ); 

mit Nachbe-
schäftigungspflicht
(ohne bei Menschen 

mit Behinderung)

Einstiegs-
qualifizierung (EQ)

in Vorbereitung 
einer Ausbildung
(Eignung klären), 

incl. Aus.begl.Hilfen

Antrag durch AN beim 
eigenen Vermittler;

Dauer max. 2 Wochen;
fachliches Können;

bei anschl. Einstellung 
ist EGZ möglich

Antrag durch AG;
Dauer bis zu 3 Monate;

Durchführung vor 
Einstellung auf einen 

Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz

Antrag durch AG;
Dauer 6 bis 12 Monate;
Ziel: Übernahme in eine 

Ausbildung, jedoch 
besteht keine 

Verpflichtung für den AG

Antrag durch AG;
Dauer bis zu 12 Monate;
bis zu 50% vom Brutto

zzgl. 20% SV-Anteil (AG);
(anders für behinderte 

Menschen)

Ausbildungszuschuss 
für die betriebliche 

Aus- und 
Weiterbildung von 

behinderten 
Menschen

Beschäftigten- 
qualifizierung
mit und ohne 

Abschluss- 
orientierung

(zeitl. Vorlauf nötig)

EURES-Programm
zur Stärkung der 

Mobilität am 
europäischen 
Arbeitsmarkt

(Targeted Mobility Scheme)  

Antrag durch AG;
Zuschüsse bis zu 60% der 

Ausbildungsvergütung
(schwerbehind. Menschen 

bis zu 80%); bei anschl. 
Einstellung ist EGZ möglich

Stärkung der Mobilität auf 
dem EU-Arbeitsmarkt

(Stellenangebot für einen 
konkreten Bewerber aus 

EU oder Drittstaat mit EU-
Daueraufenthaltstitel)

Vor allem KMU im Fokus;
Förderhöhe differenziert 
nach Weiterbildungsziel 

und Unternehmensgröße
(auch Erwerb von 

Teilabschlüssen möglich)

Der Antrag auf jede Förderung muss vor deren Beginn gestellt werden (Anruf/Email* an den gAG-S genügt).

* Neuruppin.241-Arbeitgeber-Service@arbeitsagentur.de
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